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Sehr geehrte Kunden, 

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass unser Brandschutzsystem “Curaflam® Rollit“ aus dem bau-
aufsichtlich zugelassenem Baustoff (Z-19.11-1211) “Curaflam® Intusit“ hergestellt ist und da-
mit gemäß der Muster-Leitungsanlagenrichtlinie (MLAR 11/2005) verwendet werden darf.

Die MLAR ist ein Regelwerk der ARGE BAU und beschreibt mögliche Maßnahmen für eine 
fachgerechte Brandschutz – Planung und Ausführung. 
Für diese fachgerechte Abschottung gemäß der MLAR wird ein vom Deutschen Institut für 
Bautechnik zugelassener Dämmschichtbilder vorausgesetzt. Das Curaflam® Rollit, hergestellt 
aus dem Baustoff Curaflam® Intusit, erfüllt durch seine Baustoff-Zulassung diese Vorausset-
zung. 

Anwendungsbeispiele der LAR*:

Für die Durchführung von baulichen Maßnahmen an Wände oder Decken gibt die LAR  
für Rohr- und Kabeldurchführungen einige Regeln auf, die bei der Planung und Installa- 
tion zu beachten sind.

	 -	 Stärke der Leichtbauwände, Massivwände bzw. Decken darf 80 mm nicht unter-	
		  schreiten.
	 -	 Die Erleichterungen der LAR ist anwendbar für einzelne elektrische Leitungen, 		
		  Rohre aus brennbaren Baustoffen und Aluminium sowie Glas bis zum Außendurch-	
		  messer 32 mm und nichtbrennbare Rohre bis zum Außendurchmesser von 160 mm.
	 -	 Innerhalb der Durchführung durch Wände und Decken ist auf brennbare Dämmung 	
		  zu verzichten oder nichtbrennbare Dämmung zu verwenden.
	 -	 Rohrleitungsanlagen für brennbare Flüssigkeiten, brennbare oder brandfördernde 	
		  Gase oder brennbare Stäube müssen einschließlich ihrer Dämmung aus nichtbrenn-	
		  baren Baustoffen bestehen.

* bzw. Leitungsanlagen-Richtlinien der jeweiligen Bundesländer
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Für die Installation nach den genannten Vorgaben gelten für die Rohr- und Kabelsysteme 
folgende Mindestabstände untereinander:

Lichte Abstände bei nicht gedämmten Leitungen:
			 
	 -	 vom Kabel zum Kabel								      
	 -	 vom nichtbrennbaren Rohr zum Kabel
	 -	 vom nichtbrennbaren Rohr zum nichtbrennbaren Rohr 
	 -	 vom Kabel zum brennbaren Rohr
	 -	 vom nichtbrennbaren Rohr zum brennbaren Rohr
		  Mindestabstand = 1x Durchmesser des größeren Rohres/Kabels zueinander

	 -	 vom brennbaren Rohr zum brennbaren Rohr: 
		  Mindestabstand = 5 x Durchmesser des größeren Rohres

				  
Lichte Abstände bei Leitungen mit weiterführender Dämmung:
	
	 -	 nichtbrennbare oder brennbare Dämmung 				  
		  mit Umhüllung aus Stahlblech		  :   50 mm				  
	 -	 brennbarer Dämmung			   : 160 mm

Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Leitungsanlagen-Richtlinie* 
11/2005 bzw. dem anhängenden Gutachten. Anwendungsbereiche und besondere Einbau-
varianten von Brandabschottungen, die durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
bzw. Prüfzeugnis zertifiziert sind, haben über die LAR hinaus ihre Gültigkeit.

Mit freundlichen Grüßen
DOYMA GmbH & Co

* bzw. Leitungsanlagen-Richtlinien der jeweiligen Bundesländer



Zulassung$l"Iummor: 

Z-19.11-1211 

Antrlil9stell~,": 

DOYMA GmbH & Co 
Industriestraße 43- 57 
288760yten 

Zula •• ungsgogon.t.nd, 

Dämmschichtbildender Baustoff 
"Curaflam Intusit" 

Deutsches 
Institut 

für 
Bautechnik DlEt 

Zula:t;sungsstelle für Bauprodukte und Bauarten 

Bautec:hni~ehe!;i Priifamt 

Eine vom Bund und deli ländern 
gemeinsam getragene Anstalt dos öffentlichen Rechts 

Mitglied der EOTA und der UEAtc 

Datum, Geschäftszeichen: 

22.07.2010 11145-1.19.11-78/10 

Geltungsdauer bi!ji; 

31. August 2015 

,\ y. 
,:,", ~ 

Dem'eh •• 1 
f'" nstitur 
Ut llaut."b"ik 

30 

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bau aufs ichtl ich zuge.kla~si!;;;;""',;>" 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung Nr. Z-19.11·1211 vom' 6. August 2005. Gegenstand ist erstmals am 17. Juni 1998 
allgemein bauaufsichtlieh zugelassen worden. 

Dlat I KQlonnenst,.ß. 30 B I D~'QS<9 Sarlin I T"I.: +49307$730,0 I Fox: +4930787~O-~?O I E-Mail: dibt@dibt.d.1 www.dibt.de 
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Mit der allgemeinen bauau!sichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

Sofern in dar allgemeinen bauaufsichtliehen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau­
ten Personen nach den § 11 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auoh durch gleich­
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggl. auch fOr im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachwei$e, 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau­
vorhaben gesetzliCh vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun, 
gen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritler, insbeson­
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreibsr des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen­
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw, Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü­
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss, Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden, Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung de5 Deutschen Instituts für Bauteeh· 
nik, Texte und Zeichnungen vQn Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutsctlen Institut für Bautechnik nicht geprOfte Über­
setzung d$r d,;,utschen Originalfassung" Olothalten, 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geänd$rt 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

Z33616.1Q 1.11:).11-78/10 
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11 BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereic:h 

1.1 Zulassungsg8g8nstand 

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung des dämmschich!bilden­
den Baustoffs, "Curaflam Intusit", genannt, und seine Verwendung für Bauteile und Sonder­
bauteile, an die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden und bei 
denen er für die Einstufung der Bauteile in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 
oder nach DIN EN 13501 erforderlich ist 

Die Wirkungsweise des Baustoffs beruht auf der Bildung eines wärmedämmenden Schaums 
im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Öffnungen werden durch den sich bildenden 
Schaum ausgefüllt. 
Der Baustoff Curaflam Intusit" (Rohdichte unter 750 kg/m3

) entwickelt. dabei keinen 
nennenswerten Blähdruck. 

1.1.2 Der dämmschichtbildende Baustoff "euraflam Intusit" ist ein normalentflammbarer Baustoff, 
Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1'. 

1.1.3 "euraflam Intuslt" Ist ein elastisch biegsamer Baustoff auf der Basis eines Zweikompo­
nentengemisches, der im Wesentlichen aus den blähfähigen Substanzen und Bindemittel 
besteht. Aus dem Baustoff dürfen Formteile hergestellt werden. Beliebige Zuschnitte sind 
zulässig 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

Z33618.10 

Der Baustoff wird als "euraflam Intusit", mit "10 % - 20 % Blähgraphit (bezogen auf die Kom­
ponente A des Bindemittels) hergestellt. 

AnwQndungAbQri'lleh 

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur für solche Anwendungsfälle, bei denen im 
Brandfall der Wärmedurchtritt durch Fugen und Öffnungen zwischen oder im Innern von 
werksmäßig vorgefertigten Elementen feuerwiderstandsfähiger Bautelle und Sonderbautelle 
durch das Aufschäumen des Baustoffs behindert werden soll. 

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht für die großflächige Verwendung des 
Baustoffs als dämmschichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberfläche von Stahl­
bauteilen zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile. 

Unbeschade! dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedürfen Bauteile und 
Sonderbauteile, in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis ihrer Feuerwider-
standsklasse eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses oder eine an 
bauaufslchtllchen Zulassung Ue nach Bauprodukt). Die In diesen Nachwe n ,alte 
Konstruktionseinzelheiten bezüglich der Verwendung des Baustoffs sind u be . . n (z.B. 
bezüglich der erforderlichen Mengen und Mindestdicken). . ili 

,J\ 

Bestimmungen für das Bauprodukt ~ D""t.d)\" l"~~:~j 
" l\i< Bat>tM:/ Eigenschaften und Zusammensetzung ~_ ~_ 

"Curaflam Intusit" muss ein elastisch biegsamer, unter Hitzeeinwirkung aufsc . nd er 
Baustoff sein, der im Wesentlichen aus den blähfähigen Substanzen und Bindemittel beste-
hen muss. Die beim Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, hinterlegte Zusammensetzung 
ist einzuhalten. 

Der Baustoff muss folgende Werte - geprüft nach den "Zulassungsgrundsätzen flir dämm­
schichtbildende Baustoffe" des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin - einhalten: 

DIN 4102-1 :1998-05 Srandverhalten von Baustoffen und 6auteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen 
und prüfungen 

1.19.11-78110 
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"Curallam Intusjt" 

- Dichte: 

- Gehalt an nichtflüchtigen Anteilen; 

- Masseverlust durch Erhitzen: 

- Schaumfaktor: 

230 kg/m3 bis 700 kg/m3 

98.0 % ~ GnfA ~ 100 % 
(geprüft bei 105 'e über 3 Stunden) 

49,0 % S MvdE :;; 59.0 % 
(geprüft bei 350 'C über 45 Minuten) 

1.6 bis 3.0 
(geprüft bei 350 'e über 30 min mit 
Gewichtsaullage )' 

2.1.3 "Curaflam Intusa" muss die Anforderungen an normalentllammbare Baustoffe. Baustoff­
klasse DIN 4102-82' erfüllen. 

2.1.4 Zum Nachweis, dass die Eigenschaften des Baustoffs durch Alterung nicht beeinträchtigt 
werden, sind Alterungsprüfungen an Proben, die 2. 5 und 10 Jahre ausgelagert wurden, 
durchzuführen. Die Ergebnisse dürfen von den bei den Zulassungsprüfungen festgestellten 
Werten nicht wesentlich abweichen. Bei wesentlichen Abweichungen kann die Zulassung 
widerrufen werden. 

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 

2.2.1 Herstellung 
Bei der Herstellung des Baustoffs sind die Bestimmungen von Abschnitt 2.1 einzuhalten. 

2.;2.2 Kennzeichnung 

2.3 

2.3.1 

2 

Z,3618.10 

Die Verpackung des Baustoffs muss vom Hersteller des Baustoffs mit dem Übereinstim­
mungszeichen (O-Zeichen) nach den ObereinstimmungszeichenNerordnungen der Länder 
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen 
nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

Der Baustoff, mindestens jedoch jede Verpackungseinheil des Baustoffs muss mit einem 
Aufdruck oder Aufkleber versehen sein. der fOlgende Angaben enthalten muss: 

- "Curaflam Intusit" 

- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit 

- Name des Herstellers 

Zulassungsnummer: Z-19.11-1211 

- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle 

Herstellwerk 

- Herstellungsjahr ~ 
ÜbereinstImmungsnachweis ~., \~ .\~~ I 

".~1ß'l ~,,~\ec\'l1' 

- normalentflammbar, Baustoffklasse DIN 4102-B2 

Allgemeines t\l.' '11> 

Die Best~tlgung der Übereinstimmung des Baustoffs "Curaflam Intusit" mit deni'9qieo_f." 
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem 
Obereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionsköntrölle und 
einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erslprüfung des Baustoffs nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine 

PrOfverfah",n beim DIBt hinterlegt 

1.19:11-78110 
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hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle 
einzuschalten. 
Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Her$teller durch Kenn­
zeichnung der Bauprodukte mit dem Übereiostimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis 
auf den Verwendungszweck abzugeben, 
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fOr 
Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene ProduktionskontroUe 

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu­
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in der 
"Richtlinie für die Überwachung der Her$tellung von därnmschichtbildenden Baustoffen" - in 
der jeweils geltenden Fassung - aufgeführten Maßnahmen einschließen. Die Ergebnisse der 
werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeiclmungen müssen 
mindestens folgende Angaben enthalten: 

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 

- Art der KontrOll<':! oder Prüfung 

Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 
oder der Bestandteile 

- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 
Anforderungen 

- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 

Die Aulzeichnung"n sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüb"r­
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzu· 
legen. 
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich di... ",rforderlicher1 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anfo 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit überei 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisc ög 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung ertorderlich - die betreffende Prüfung u etl:üg I 
wiederholen. ,: . \i}.,\1'" 

2.3.3 Fremdüberwachung 1)~\.c"'·:",.<\>1;,)<-
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktlonskontrclle durch eine e~o1}er.~ I. 

wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. FOr die • .!:Jllib,:, 
rung der Überwachung ist die "Richtlinie für die Überwachung der Herstellung von damin­
schichtbildenden Baustoffen" des Deutschen Instituts für Bautechnik in der jeweils geltenden 
Fassung maßgebend. 

Im Rahmen der FremdOberwachung ist eine Erstprüfung des Baustoffs durchzuführen, sind 
Proben für Prüfungen nach der "Richtlinie für die Überwachung der Herstellung von dämm­
sChichtbildenden Baustoffen" zu entnehmen und zu prüfen und können auch Proben tor 
Stichprob",nprOfungen entnommen werden. Dabei sind die Anforderungen nach 
Abschnitt 2.1 zu erfüllen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten 
Überwachungsstelle. 

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fOnf Jahre aufzu­
bewahran, Si", sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachung$$tElIiEl dem 

ZJ3ß18.10 1.18.11-7$110 
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Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

Zum Nachweis der Dauerhaftigkeit des Baustoffs gemäß Abschnitt 2.1.4 hat die fremd über­
wachende Stelle spätestens zu Beginn der Fremdüberwachung ROcksteilproben zu entneh­
men. Die ROckstelIproben sind bei der Prüfstelle auszulagern und nach den in 
Abschnitt 2.1.4 vorgesehenen Zeiträumen auf ihre Alterungsbeständigkeit zu überprüfen. 

:3 Bestimmungen für die Ausführung 

3.1 Aus dem Baustoff dürfen Formteile bslisbig"r Gestalt und Größe (z. B. Dichtungsbänder, 
quaderförmige Elemente) vorgefertigt werden. Dabei erfolgt die Einstellung der unterschied­
lichen Dichten des Baustoffes durch Zugabe definierter Mengen Wasser und Blähgraphit zur 
Grundsubstanz bei der Herstellung. 

3.2 Die Anordnung von "Cur"flam Intusit" bzw. daraus hergestellter Formteile in oder auf Baute!­
len bzw. Fertigelementen muss so erfolgen, dass ein ausreichender Schutz gegen mechani­
sche Beschädigungen sichergestellt ist. Dazu ist der Baustoff, wenn er parallel zu den Sicht­
flächen der Bauteile eingebaut wird, ggf. entsprechend abzudscksn. Diosc Deckschichten 
dürfen das Schäumverhalten des Baustoffes nicht behindern: das ist bei den Bauteilprüfun­
gen nachzuweisen. 

3.3 Nach- und Anpassarbeiten an rnit dem Baustoff hergestellten Bauteilen müssen SO vorge­
nommen werden, dass die Materialmenge erhaltsn bleibt. 

3.4 Der Hersteller des Baustoffs muss die Verwender schriftlich mit den Besonderhsitsn des 
Baustoffs, insbesondere seine Anwendung betreffend, vertraut machen. 

Proschek 

Z33ß18,10 1.10.1PIl/10 



Baden.Wurttemberg: 

Bayern: 

Berlln: 

Brandenburg: 

Elramen: 

Hamburg: 

Mecklenburg.Vorpommem: 

NIedersachSen: 

Nordrhein·Westfalen: 

Rheinland-Pfalz: 

Saarland: 

Sachsen: 

Sachsen-Anhalt: 

Schlaswig-Holstain: 

Thüringen: 

Rechtsgrundlagen für die Ertellung 
allgemeiner bauaufsichtlIcher (baurechtlich&.) Zulassungen 

nach den Landesbauordnungen 

Stand: Juni 2010 

§ 18 ,und § 21 der Landesbauordnung für Eladen-Württembarg (LSO) in der Fassung vom 
5, März 2010 (GBI, $. 357) 

Art 16 und Art, 19 der Sayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung VOm 
14, August 2007 (GVElI. S, 588), zuletzt gelindert durch Art 78 Abs. 4 des Gesetzes vom 
25. Februar 2010 (GVBI. S. 66) 

§ 18 und § 21 der Bauordnung tor Barlin (8auO 81n) vom 29, Seplember 2005 (GV8L $. 495), "uleut 
geandert durch Art, XVII das Gasetzes vom 18. November 2009 (GVBI. S. 674) 

§ 15 und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in dar Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. September 2008 (GVBI. I S. 226), zuleut ge~ndert durch Art. 6 des Gesetzes vom 13. April 
2010 (GV81. 1/10 ~4r. 17) 

§ 21 und § 24 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 27. März 1995 (Brem,GSI, 
$.211), <:uletzt geändert durch Art. 3 Satz 1 des Gese1zes vom 6, Oktober 2009 (Brem,GBI. S. 401) 

§ 20. und § 21 der Hamburgischen Bauordnung (HSauO) vom 14, Dezember 2005 (HmbGVBI. 
S. 525), zuletzt geändert durch Art. 8 Gesetz zur Neuregelung des HamburgiSChen Landrechts auf 
dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege vOm 11. Mai 2010 (HmbGV61, S, 350) 

§ 17 und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002 (GVBL I S. 274), ~uleut gellndert 
durch Gesetz vom 15, Dezember 2009 (GV61. I S. 716) 

§ 18 und § 21 dar Lande'bauordnung Mecklenburg-Vorpommem (LSauO M.V) vom 1 ß. April 200S 
(GV061. M-V S, 102), z:uletzt geändert durch Art, 4 des Gesetzes vom 17, Dezember 2009 (GV06L 
MN S, 729) 

§ 25 und § 27 der NiedersächSIschen Bauordnung (NBauO) In der Fassung vom 10. Februar 2003 
(Nds. GVBL S. 89), zuletzt geändert durch Art, 4 des Gesetzes VOm 26, Oktober 2009 (Nds, GV61. 
$,366) 

§ 21 und § 24 der Bauordnung für das Land Nordrhain-Westfalen - Landesbauordnung • 
(BauO NRW) vom 1, März 2000 (GV. NRW, S, 256), zuletzt ge~naert aul'OJ'l Art. 2 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2009 ,(GV. NRW, S. 863, 975) 

§ 1 9 und § 22 dBr Lendesbauordnung Rheinland-Pfal~ (LBauO) vom 24, November 1998 (GV81, 
S. 365), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 27. Oklober 2009 (GVBL S. 358) 

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung für das Saarland (LBO) vom 18. Februar 2004 
(Amtsbl. S, 822), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 21. November 2007 (Amtsbl. 
S.276) 

§ 16 und, § 21 der Sächsischen Bauorctnung (SäcnsBO) vom 28, Mal 2004 (S1lchsGVBI. S. 200), 
zuletzt geändert durch Art," des Gesetzes vom 13, August 2009 (SächsGVSI, S, 438) 

§ 18 und § 21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) vorn 20, Dezember 2005 
(GVB!.. LSA S,769), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2009 (GVSI. 
LSA S. 717) 

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung für da. Land SChleswig.Holstein (LBO) vom 22, Januar 2009 
(GVOBI. Sohl,·H. S. 6), zuletzt geändart durch Art. 5 des Ges<>tzes vom 9. Mär>: 2010 (GV09L $, 
356) 

§ 21 und § 23 der Thüringer Bauordnung (ThOreO) vom 16, März 2004 (GVBI. S, 349), zuletzt 
geändert durch Art, 16 des Gesetzes vom B. Juli 2009 (GVBI. $, 592) 
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Muster einer Verordnung über das 
Üb ereinstimm ungszeichen 

MÜZVO 

(M uster-Ü bereinstlmml.lng 5zeichen-Vero rdnung -
. MÜZVO)' 
- Fassung Oktober 1997 -

Aulgrund des § 31 Alls. E Nr. 1 MBOwird verordnet: 

§1 

(1) Das Ül>erelnslimmungszeichen (Q.Ze'chen) nach § 24 Ab •. 4 MBO 
besteht aus dem Buchstaben ,,0· und hat lolgendB Angaben zu enthal· 
len: 

I. Name des Herstellers; zusätzlich das Herstellwerk, wenn der Nam. des 
f-lerslßllers eine eIndeutige Zuordnung des Bauprodukls Zli dem Herslell­
werk nicht ermöglicht anstelle des Namens des H-e.rsteUers genugt der 
Name des Vertreibe,. des B.uproduklsrnil der Ang.be des He,stell­
welk.; die Angabe des Herstellwerks darr verschlüsselt erlolgen. wenn 
sich beim HersteUer oder Vertretber un-d, wenn ein Ubereinslimmungszer­
lilikal erlorderlich ist. bei der Zerlilizierungsstelle und Überwachurlgsstel­
le das HersleIlwerk jederzeiieindelJtig elmitleln läßt: 

2. Grundlage der Übereinslimrnungsbesläljgung: 

a) Kurzbezeichnung der für das geregelte Bauprodukl im wesentlichen 
maßgebenden technischen Rege!. 

bJ die Bezeicnm'ng rür eine allgemeine bauaufsichtliehe ZLJ1.s~ung al. 
• Z·' und deren Nummer. 

c) dje Bezeichnung für ein allgemeines bauautsichtliches Prüfzeugn;s als 
"P", de .. en Nummel und.die Bezeichnung der "rufSielI. "der . 

d) die Bezeichnung lür eine Zuslimmung im EinzeJlaU als .. ZiE" und die 
Behörde. 

3. DCe für d." Varwendungszweck wesenllkhen Merkmale des Baupro­
dukls, soweit sie nicht durch die Angabe der Kurzbezeicr;nllng der lech· 

1) Die: Verp'IJcl'l.lun~n EHiS der AichllimE> 831UI9JEWG O!;S R..,tC5 "am :2IL Mall: 1981 ",.Iber E'tf'lo 
tntOtmabOll'!Werltlnrefl :aIJ,' dem Gel:nel 't!.er N(J~mefl \Joo l-et:.:i'ilK!SCIll?' ~ VLXsehriflO'l1 1AlA EG Nr L 109 
S. B, lulen:' geändert -dun:h diE flit:hllrFI.a 94/10JEG des EUlUp:Wlchen P'IA:,.,ult(;!U', ll'ltl (Ies flales 
1'om'i::!. Man 1994 {AbI. EG Nt, L 100 S, 30tSirnJ 'Ileathlol wor{)~!1 
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ni.sctlen Regel nach Nummer 2 Buchstabe a abschließend bestimmt 

sind. 

4. Die Bezeichnung oder das i;3iidzeichen der Zertifizierungsstelle, wenn die 
Einschaltung einer ZerlifizienungssleUe vGfgeschrieben ist. 

!2) Die Angaben nach Abs. 1 sind auf der von dem Buchstaben .Ü" 
umschlossenen [nnenfläche' oder In deren unmittelbarer Nähe anzubrin­
gen. Der Buchstabe .. Ü" und die Angaben nach Abs. 1 müssen deutlich 
lesbar sein. Der Buchslabe .Ü· muß in seiner Form der folgenden Abbil­
dung entsprechen: 

• • 

(3) Wird das Ü-Zeicllen a"r einem Beipackzet\el, der Verpackung. dem lie­
ferschein oder e~l1er Anlage zum lieferschein angebracht, so dart der 
B"chslabe ,,0' o,,,,e oder mil einem Teil der Angabl3n nach Absatz 
zusätzl~cD auf dem BaUpfooukt angebracht werden . 

§2 

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft. 




